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 Bisherige Version Neue Formulierung Begründung 

I. Name, Gründung, Sitz 

 Artikel 1 Artikel 1  

Name Unter dem Namen SKF Schweizeri-

scher Katholischer Frauenbund, Ligue 

suisse des femmes catholiques, Uni-

one svizzera delle donne cattoliche, U-

niun svizra da las dunnas catolicas, 

besteht ein Verein im Sinn von Art. 

60ff ZGB. 

Unter dem Namen Frauenbund 

Schweiz besteht ein Verein im Sinn 

von Art. 60ff ZGB. 

 

Der Name wird 

geändert auf 

Frauenbund 

Schweiz. Auf 

eine Abkürzung, 

Fallanpassung 

oder Überset-

zung wird ver-

zichtet.  

Claim  In der visuellen Kommunikation wird 

zusätzlich zum Namen der Claim 

«überraschend anders katholisch» 

verwendet. Die beiden Hilfswerke Eli-

sabethenwerk und Solidaritätsfonds 

für Mutter und Kind verfügen über ei-

genständige Claims.  

Neu, Claim 

Grün-

dung 

Die Gründung des SKF erfolgte im 

Jahr 1912. 

Die Gründung des Frauenbund 

Schweiz erfolgte im Jahr 1912. 

Änderung Name 

 

Sitz Sitz des SKF ist Luzern. Sitz des Frauenbund Schweiz ist Lu-

zern. 

Änderung Name 

 Der SKF ist Mitglied von andante, der 

europäischen Allianz katholischer 

Frauenverbände und assoziiertes Mit-

glied der Weltunion der Katholischen 

Frauenorganisationen UM-

OFC/WUCWO. 

Der Frauenbund Schweiz kann Orga-

nisationen auf nationaler, europäi-

scher oder internationaler Ebene an-

gehören, sofern deren Ausrichtung 

und Zielsetzung mit den Grundwerten 

und dem Engagement des Frauen-

bundes vereinbar sind. 

Änderung Name  

Mitgliedschaften 

werden nicht 

mehr aufgezählt.  

 

II. Zweck und Aufgabe 

 Artikel 2 Artikel 2  

Zweck  Der SKF ist als Mitgliederverband 

ein nationaler Zusammenschluss 

von Frauen und Frauenorganisatio-

nen mit christlicher und feministi-

scher Ausrichtung. 

Als Interessenverband erfüllt er Auf-

gaben in Gesellschaft, Staat und Kir-

che und vertritt dabei insbesondere 

Fraueninteressen. 

Der SKF ist parteipolitisch unabhän-

gig. 

Der Frauenbund Schweiz ist als 

Mitgliederverband ein nationaler 

Zusammenschluss von Frauen und 

Frauenorganisationen mit christli-

cher und feministischer Ausrich-

tung. 

Als Interessenverband erfüllt er Auf-

gaben in Gesellschaft, Staat und Kir-

che und vertritt dabei insbesondere 

Fraueninteressen. 

Der Frauenbund Schweiz ist partei-

politisch unabhängig. 

Änderung Name 

 Artikel 3 Artikel 3  

Aufga-

ben 

Aufgaben des SKF sind: Aufgaben des Frauenbund Schweiz 

sind: 

Änderung Name 

 3.1 3.1  
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Stärken der gemeinsamen Identität 

und pflegen der Verbindungen zwi-

schen Ortsvereinen, Kantonalverbän-

den, Dachverband und den Einzelmit-

gliedern. Erbringung von Dienstleistun-

gen für Ortsvereine und Kantonalver-

bände. 

Stärken der gemeinsamen Identität 

und pflegen der Verbindungen zwi-

schen Ortsvereinen, Kantonalverbän-

den, Dachverband und den Einzelmit-

gliedern. Erbringung von Dienstleis-

tungen für Ortsvereine und Kantonal-

verbände. 

Wie bisher 

 3.2 

Sich lokal, national und international 

vernetzen. 

3.2 

Sich lokal, national und international 

vernetzen. 

Wie bisher 

 3.3 

Sich für die Rechte aller Frauen in Ge-

sellschaft, Kirche, Wirtschaft und Poli-

tik sowie deren Umsetzung einsetzen. 

3.3 

Sich für die Rechte aller Frauen in 

Gesellschaft, Kirche, Wirtschaft und 

Politik sowie deren Umsetzung ein-

setzen. 

Wie bisher 

 3.4 

Sich für Frieden, eine gerechte Welt, 

eine solidarische Gesellschaft und die 

Bewahrung der Schöpfung einsetzen 

und dazu Haltungen aus Sicht der 

Frauen erarbeiten und kommunizieren. 

3.4 

Sich für Frieden, eine gerechte Welt, 

eine solidarische Gesellschaft und die 

Bewahrung der Schöpfung einsetzen 

und dazu Haltungen aus Sicht der 

Frauen erarbeiten und kommunizie-

ren. 

Wie bisher 

 3.5 

Freiwilligenarbeit leisten und fördern 

und sich für deren Anerkennung und 

Wertschätzung einsetzen. 

3.5 

Freiwilligenarbeit leisten und fördern 

und sich für deren Anerkennung und 

Wertschätzung einsetzen. 

Wie bisher 

 3.6 

Einstehen für eine lebendige, glaub-

würdige katholische Kirche. 

3.6 

Einstehen für eine lebendige, glaub-

würdige katholische Kirche.   

Wie bisher 

 

  

 3.7 

Allen Frauen eine spirituelle Heimat in 

ökumenischer und interreligiöser Of-

fenheit bieten. 

3.7 

Allen Frauen eine spirituelle Heimat in 

ökumenischer und interreligiöser Of-

fenheit bieten. 

Wie bisher 

 3.8 

Bestärken von Frauen in ihrer persön-

lichen, fachlichen und spirituellen Ent-

wicklung. 

3.8 

Bestärken von Frauen in ihrer persön-

lichen, fachlichen und spirituellen Ent-

wicklung. 

Wie bisher 

 3.9 

Die Verbundenheit mit Frauen in Not 

mit Solidaritätswerken konkretisieren. 

3.9 

Die Verbundenheit mit Frauen in Not 

mit Solidaritätswerken konkretisieren. 

Wie bisher 

III. Mitgliedschaft 

 Artikel 4 Artikel 4  

Kol-

lektiv-

mitglie-

der 

Dem SKF gehören folgende Kollektiv-

mitglieder an: 

Dem Frauenbund Schweiz gehören 

folgende Kollektivmitglieder an: 

Änderung Name 

 4.1 

SKF-Kantonalverbände sind selbstän-

dige Vereine, in denen aus einem oder 

4.1 

Kantonalverbände des Frauenbund 

Schweiz sind selbständige Vereine, in 

Änderung Name 
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mehreren Kantonen SKF-Ortsvereine, 

Gruppen Junger Frauen und Einzel-

mitglieder zusammengeschlossen 

sind. 

denen aus einem oder mehreren Kan-

tonen Ortsvereine, Gruppen Junger 

Frauen und Einzelmitglieder zusam-

mengeschlossen sind. 

 4.2 

Nationale und regionale Frauenver-

bände und -organisationen, die die 

christliche und feministische Ausrich-

tung des SKF teilen. 

4.2 

Nationale und regionale Frauenver-

bände und -organisationen, die die 

christliche und feministische Ausrich-

tung des Frauenbund Schweiz teilen. 

Änderung Name 

 4.3 

Schwesterngemeinschaften 

4.3 

Schwesterngemeinschaften 

Wie bisher 

 4.4 

Ortsvereine, welche nicht einem Ver-

band gemäss Art. 4.1 angeschlossen 

sind. 

4.4 

Ortsvereine, welche nicht einem Ver-

band gemäss Art. 4.1 angeschlossen 

sind. 

Wie bisher 

Auf-

nahme 

4.5 

Ein Gesuch für eine Kollektivmitglied-

schaft ist unter Beilage der eigenen 

Statuten an den Verbandsvorstand zu 

richten. Die Aufnahme erfolgt durch 

die Delegiertenversammlung. 

4.5 

Ein Gesuch für eine Kollektivmitglied-

schaft ist unter Beilage der eigenen 

Statuten an den Verbandsvorstand zu 

richten. Die Aufnahme erfolgt durch 

die Delegiertenversammlung. 

Wie bisher 

Austritt 4.6 

Der Austritt wird durch Einhaltung ei-

ner dreimonatigen Kündigungsfrist auf 

Ende des Geschäftsjahres durch 

schriftliche Mitteilung erklärt. 

4.6 

Der Austritt wird durch Einhaltung ei-

ner dreimonatigen Kündigungsfrist auf 

Ende des Geschäftsjahres durch 

schriftliche Mitteilung erklärt. 

Wie bisher  

Aus-

schluss 

4.7 

Verstösst ein Mitglied in schwerer 

Weise gegen die Interessen des SKF, 

ist der Verbandsvorstand zu dessen 

Ausschluss berechtigt. Dem ausge-

schlossenen Mitglied steht ein Rekurs-

recht an der Delegiertenversammlung 

zu. 

Der Ausschluss oder der Austritt ent-

binden nicht von der Erfüllung der lau-

fenden Verbindlichkeiten. 

4.7 

Verstösst ein Mitglied in schwerer 

Weise gegen die Interessen des 

Frauenbund Schweiz, ist der Ver-

bandsvorstand zu dessen Ausschluss 

berechtigt. Dem ausgeschlossenen 

Mitglied steht ein Rekursrecht an der 

Delegiertenversammlung zu. 

Der Ausschluss oder der Austritt ent-

binden nicht von der Erfüllung der lau-

fenden Verbindlichkeiten. 

Änderung Name  

 Artikel 5 Artikel 5  

Einzel-

mitglie-

der 

Interessierte Frauen können dem SKF 

als Einzelmitglieder beitreten. 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich. 

 

Interessierte Frauen können dem 

Frauenbund Schweiz als Einzelmit-

glieder beitreten. 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich. 

Änderung Name 

IV. Organisation 

 Artikel 6 Artikel 6  

Organe Die Organe des SKF sind: 

A Delegiertenversammlung DV 

B Herbstkonferenz HK 

C Verbandsvorstand VV 

D Geschäftsleitung GL 

Die Organe des Frauenbund Schweiz 

sind: 

A Delegiertenversammlung DV 

B Herbstkonferenz HK 

C Verbandsvorstand VV 

Änderung Name 
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E Revisionsstelle D Geschäftsleitung GL 

E Revisionsstelle 

A Delegiertenversammlung 

 Artikel 7 Artikel 7  

Dele-

gierten- 

ver-

samm-

lung 

Oberstes Organ ist die DV, die alljähr-

lich im ersten Halbjahr zusammentritt. 

Eine ausserordentliche DV wird auf 

Verlangen des Verbandsvorstands 

oder auf schriftliches Verlangen eines 

Fünftels der Mitglieder gemäss Art. 4. 

einberufen. 

Oberstes Organ ist die DV, die alljähr-

lich im ersten Halbjahr zusammentritt. 

Eine ausserordentliche DV wird auf 

Verlangen des Verbandsvorstands 

oder auf schriftliches Verlangen eines 

Fünftels der Mitglieder gemäss Art. 4. 

einberufen. 

Wie bisher  

 Artikel 8 Artikel 8  

Stimm-

recht 

Das Stimmrecht haben: Das Stimmrecht haben:  

 8.1 

SKF-Kantonalverbände gemäss Art. 

4.1: 

• Bis 5'000 zahlende Mitglieder: 

Zehn Delegierte 

• 5'001 bis 10'000 zahlende Mitglie-

der: 15 Delegierte 

• 10'001 bis 20’000 zahlende Mit-

glieder: 20 Delegierte  

• Ab 20'001 Mitglieder: pro weitere 

1'000 Zahlende je eine Delegier-

tenstimme mehr. 

Die den Kantonalverbänden ange-

schlossenen SKF-Ortsvereine sind als 

Delegierte angemessen zu berück-

sichtigen. 

8.1 

Kantonalverbände des Frauenbund 

Schweiz gemäss Art. 4.1: 

• Bis 2'000 zahlende Mitglieder: 2 

Delegierte 

• 2'001 – 5'000 zahlende Mitglie-

der: 5 Delegierte 

• 5’001 bis 10'000 zahlende Mit-

glieder: 8 Delegierte 

• Ab 10'001 zahlende Mitglieder: 

10 Delegierte  

Die den Kantonalverbänden ange-

schlossenen Ortsvereine sind als De-

legierte angemessen zu berücksichti-

gen. 

Die Kantonalverbände haben die 

Möglichkeit, Ersatzdelegierte zu wäh-

len, jedoch höchstens in der gleichen 

Anzahl wie die gewählten Erstdele-

gierten.   

 

Änderung Name 

 

Anpassung An-

zahl Delegierte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelung Er-

satzdelegierte 

 

 

8.2 

Schweizerische Frauenverbände ge-

mäss Art. 4.2: je drei Delegierte 

 

Schwesterngemeinschaften gemäss 

Art. 4.3: je eine Delegierte 

8.2 

Schweizerische Frauenverbände ge-

mäss Art. 4.2: je zwei Delegierte 

 

Schwesterngemeinschaften gemäss 

Art. 4.3: je eine Delegierte 

 

 

Anpassung An-

zahl Delegierte 

 

 

 

 8.3 

Ortsvereine gemäss Art. 4.4: je eine 

Delegierte 

8.3 

Ortsvereine gemäss Art. 4.4: je eine 

Delegierte 

Wie bisher 

 8.4 

Einzelmitglieder gemäss Art. 5: bis 

500 Mitglieder: Zehn Delegierte; pro 

weitere 100 Mitglieder je eine Dele-

gierte 

8.4 

Einzelmitglieder gemäss Art. 5: 10 

Delegierte;  

 

Anpassung An-

zahl Delegierte 
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  8.5. 

Die Mitglieder des Verbandsvorstan-

des sind nicht stimmberechtigt.  

 

Neu, bisher nicht 

klar geregelt.  

 Artikel 9 Artikel 9  

Einla-

dung 

Die Delegiertenversammlung (DV) 

wird unter Bekanntgabe der Traktan-

denliste durch den Verbandsvorstand 

mindestens fünf Wochen im Voraus 

einberufen. 

Die Delegiertenversammlung (DV) 

wird unter Bekanntgabe der Traktan-

denliste durch den Verbandsvorstand 

mindestens fünf Wochen im Voraus 

einberufen. 

Wie bisher 

 

Anträge Anträge an die DV sind bis spätestens 

drei Wochen vor der DV dem Ver-

bandsvorstand schriftlich einzureichen. 

Anträge an die DV sind von den Dele-

gierten bis spätestens drei Wochen 

vor der DV dem Verbandsvorstand 

schriftlich einzureichen. 

Neue Formulie-

rung  

 

 

 Artikel 10 Artikel 10  

Zustän-

digkeit 

In die Zuständigkeit der DV fallen: In die Zuständigkeit der DV fallen: Wie bisher  

 10.1 

Genehmigung des Jahresberichts und 

der Jahresrechnung 

10.1 

Genehmigung des Jahresberichts und 

der Jahresrechnung 

Wie bisher 

 10.2 

Entlastung des Verbandsvorstandes 

10.2 

Entlastung des Verbandsvorstands 

Wie bisher 

 10.3 

Kenntnisnahme des Budgets 

10.3 

Kenntnisnahme des Budgets 

Wie bisher 

 10.4 

Festsetzung der jährlichen Mitglieder-

beiträge 

10.4 

Festsetzung der jährlichen Mitglieder-

beiträge  

Wie bisher  

 10.5 

Wahl des Präsidiums und der Finanz-

verantwortlichen 

10.5 

Wahl des Präsidiums und der Finanz-

verantwortlichen 

Wie bisher 

 10.6 

Wahl der Mitglieder des Verbandsvor-

stands. 

10.6 

Wahl der Mitglieder des Verbandsvor-

stands. 

Wie bisher  

 10.7 

Wahl der Revisionsstelle 

10.7 

Wahl der Revisionsstelle 

Wie bisher 

 10.8 

Behandlung von Anträgen 

10.8 

Behandlung von Anträgen 

Wie bisher 

 10.9 

Aufnahme neuer Kollektivmitglieder 

10.9 

Aufnahme neuer Kollektivmitglieder 

Wie bisher 

 10.10 

Beschlussfassung über Änderung der 

Statuten (vgl. Art. 25) 

10.10 

Beschlussfassung über Änderung der 

Statuten (vgl. Art. 25) 

 

Wie bisher 

 10.11 

Beschlussfassung über Auflösung des 

Vereins (vgl. Art. 26) 

10.11 

Beschlussfassung über Auflösung 

des Vereins (vgl. Art. 26) 

Wie bisher 

 Artikel 11 Artikel 11  
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Quoren Bei Wahlen und Abstimmungen ent-

scheidet mit Ausnahme von Art. 26 

und Art. 27 das absolute Mehr der an-

wesenden Delegierten. 

Wahlen und Abstimmungen erfolgen 

offen, sofern nicht die Mehrheit der an-

wesenden Delegierten eine geheime 

Wahl bzw. Abstimmung verlangt. 

Bei Wahlen und Abstimmungen ent-

scheidet mit Ausnahme von Art. 27 

und Art. 28 das absolute Mehr der an-

wesenden Delegierten. 

Wahlen und Abstimmungen erfolgen 

offen, sofern nicht die Mehrheit der 

anwesenden Delegierten eine ge-

heime Wahl bzw. Abstimmung ver-

langt. 

Wie bisher 

 Artikel 12 Artikel 12  

Proto-

koll 

Das Protokoll der DV ist ab dem 20. 

Tag nach der DV auf der Website ein-

sehbar. Änderungsanträge sind innert 

40 Tagen nach der Publikation schrift-

lich an die Geschäftsstelle einzu-

reichen. In der darauffolgenden Sit-

zung des Verbandsvorstands werden 

die Anträge geprüft und das Protokoll 

verabschiedet. 

Das Protokoll der DV ist ab dem 20. 

Tag nach der DV auf der Website ein-

sehbar. Änderungsanträge sind innert 

40 Tagen nach der Publikation schrift-

lich an die Geschäftsstelle einzu-

reichen. In der darauffolgenden Sit-

zung des Verbandsvorstands werden 

die Anträge geprüft und das Protokoll 

verabschiedet. 

Wie bisher  

B Herbstkonferenz 

 Artikel 13 Artikel 13  

Zusam-

menset-

zung 

Die HK ist ein konsultatives Organ des 

Verbandsvorstands und dient der stra-

tegischen Ausrichtung. Folgende Per-

sonen nehmen teil: 

Die HK ist ein konsultatives Organ 

des Verbandsvorstands und dient der 

strategischen Ausrichtung. Folgende 

Personen nehmen teil: 

Wie bisher 

 13.1 

Vertreterinnen aus jedem Kantonalver-

band 

13.1 

Vertreterinnen aus jedem Kantonal-

verband 

Wie bisher 

 16.3 

der Verbandsvorstand 

13.2 

der Verbandsvorstand 

Wie bisher 

 13.3 

die Geschäftsleitung 

13.3 

die Geschäftsleitung 

Wie bisher 

 13.4 

Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle 

sowie verbandsinterne oder -externe 

Fachpersonen 

13.4 

Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle 

sowie verbandsinterne oder -externe 

Fachpersonen 

Wie bisher 

 Artikel 14 Artikel 14  

Aufga-

ben 

Die Aufgaben der Herbstkonferenz 

sind: 

Die Aufgaben der Herbstkonferenz 

sind: 

Wie bisher 

 14.1 

Stärkung der Beziehungen und der 

verbandsinternen Zusammenarbeit 

14.1 

Stärkung der Beziehungen und der 

verbandsinternen Zusammenarbeit 

Wie bisher 

 14.2 

Weiterentwicklung und Umsetzung der 

Verbandsziele und -strategien 

14.2 

Weiterentwicklung und Umsetzung 

der Verbandsziele und -strategien 

Wie bisher 

 14.3 14.3 Wie bisher  
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Eingabe und Erarbeitung von Anträ-

gen, Ideen und Projekten zuhanden 

Verbandsvorstands 

Eingabe und Erarbeitung von Anträ-

gen, Ideen und Projekten zuhanden 

Verbandsvorstands 

C Verbandsvorstand 

 Artikel 15 Artikel 15  

Zusam-

men- 
setzung 

Der Verbandsvorstand besteht aus 

fünf bis neun Mitgliedern und mindes-

tens aus: 

Der Verbandsvorstand besteht aus 

fünf bis neun Mitgliedern und mindes-

tens aus: 

Wie bisher 

 15.1 

Präsidium 

15.1 

Präsidium 

Wie bisher 

 15.2 

einer Finanzverantwortlichen 

15.2 

einer Finanzverantwortlichen 

Wie bisher 

 Im Übrigen konstituiert sich der Ver-

bandsvorstand selbst. 

Im Übrigen konstituiert sich der Ver-

bandsvorstand selbst. 

Wie bisher 

 Artikel 16 Artikel 16  

Amts-

zeit 

Die Mitglieder des Verbandsvorstands 

werden für eine Amtsperiode von drei 

Jahren gewählt. Die maximale Amts-

zeit beträgt drei Amtsperioden bzw. 

neun Jahre. Wenn es die Situation er-

fordert, kann die Amtszeit durch Be-

schluss der DV um maximal eine wei-

tere Amtsperiode verlängert werden. 

Die Mitglieder des Verbandsvorstands 

werden für eine Amtsperiode von drei 

Jahren gewählt. Die maximale Amts-

zeit beträgt drei Amtsperioden bzw. 

neun Jahre. Wenn es die Situation er-

fordert, kann die Amtszeit durch Be-

schluss der DV um maximal eine wei-

tere Amtsperiode verlängert werden. 

Wie bisher 

 Artikel 17 Artikel 17  

Sitzun-

gen 

Der Verbandsvorstand trifft sich zu re-

gelmässigen Sitzungen. Das Präsi-

dium oder zwei Mitglieder des Ver-

bandsvorstands können bei dringen-

dem Bedarf zu ausserordentlichen Sit-

zungen einladen. 

Die Geschäftsleitung nimmt mit bera-

tender Stimme an den Sitzungen des 

Verbandsvorstands teil. 

Der Verbandsvorstand trifft sich zu re-

gelmässigen Sitzungen. Das Präsi-

dium oder zwei Mitglieder des Ver-

bandsvorstands können bei dringen-

dem Bedarf zu ausserordentlichen 

Sitzungen einladen. 

Die Geschäftsleitung nimmt mit bera-

tender Stimme an den Sitzungen des 

Verbandsvorstands teil. 

Wie bisher 

 Artikel 18 Artikel 18  

Be-

schluss-

fassung 

Der Verbandsvorstand ist beschlussfä-

hig, wenn die Mehrheit der gewählten 

Mitglieder anwesend ist. 

Er fasst seine Beschlüsse mit einfa-

chem Mehr der Anwesenden. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die 

Vorsitzende. 

Der Verbandsvorstand ist beschluss-

fähig, wenn die Mehrheit der gewähl-

ten Mitglieder anwesend ist. 

Er fasst seine Beschlüsse mit einfa-

chem Mehr der Anwesenden. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die 

Vorsitzende. 

Wie bisher 

 

 Artikel 19 Artikel 19  

Aufga-

ben 

Ver-

bands-

vor-

stand 

Dem Verbandsvorstand obliegt die 

strategische Führung des Verbands. 

Er ist den ideellen und finanziellen In-

teressen des SKF verpflichtet. Er hat 

insbesondere folgende Aufgaben: 

Dem Verbandsvorstand obliegt die 

strategische Führung des Verbands. 

Er ist den ideellen und finanziellen In-

teressen des Frauenbund Schweiz 

verpflichtet. Er hat insbesondere fol-

gende Aufgaben: 

Änderung Name 

 19.1 19.1 Änderung Name 
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Repräsentation des SKF Repräsentation Frauenbund Schweiz 

 19.2 

Aufsicht über die Aufgaben der Ge-

schäftsstelle 

19.2 

Aufsicht über die Aufgaben der Ge-

schäftsstelle 

Wie bisher 

 19.3 

Genehmigung des Budgets 

19.3 

Genehmigung des Budgets 

Wie bisher 

 19.4 

Verabschiedung des Jahresberichts 

und der Jahresrechnung zuhanden der 

DV, Vorbereitung der DV, Vollzug der 

Beschlüsse der DV, Verabschiedung 

des Protokolls der DV 

19.4 

Verabschiedung des Jahresberichts 

und der Jahresrechnung zuhanden 

der DV, Vorbereitung der DV, Vollzug 

der Beschlüsse der DV, Verabschie-

dung des Protokolls der DV 

Wie bisher 

 19.5 

Wahl der Vertreterinnen des SKF in 

anderen Organisationen 

19.5 

Wahl der Vertreterinnen des Frauen-

bund Schweiz in anderen Organisati-

onen 

Änderung Name 

 

 19.6 

Anstellung und Führung der Ge-

schäftsleitung 

19.6 

Anstellung und Führung der Ge-

schäftsleitung 

Wie bisher 

 19.7 

Erlass der erforderlichen Reglemente 

19.7 

Erlass der erforderlichen Reglemente 

Wie bisher 

 

 19.8 

Regelung der Zeichnungsberechtigung 

der Mitglieder des Verbandsvorstands 

und der Geschäftsleitung. 

19.8 

Regelung der Zeichnungsberechti-

gung der Mitglieder des Verbandsvor-

stands und der Geschäftsleitung. 

Wie bisher 

 Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten 

und Kompetenzen werden in Regle-

menten festgehalten. 

Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten 

und Kompetenzen werden in Regle-

menten festgehalten. 

Wie bisher 

D Geschäftsleitung 

 Artikel 20 Artikel 20  

Unter-

stellung 

Die Geschäftsleitung besteht aus einer 

oder zwei Person/en und ist dem Ver-

bandsvorstand unterstellt. 

Die Geschäftsleitung besteht aus ei-

ner oder zwei Person/en und ist dem 

Verbandsvorstand unterstellt. 

Wie bisher 

 Artikel 21 Artikel 21  

Aufga-

ben 

 

Der Geschäftsleitung obliegt die ope-

rative Führung des Verbands und die 

Verantwortung für die Umsetzung der 

Verbandsstrategie. 

Der Geschäftsleitung obliegt die ope-

rative Führung des Verbands und die 

Verantwortung für die Umsetzung der 

Verbandsstrategie. 

Wie bisher 

 21.1 

Fachliche und personelle Leitung der 

Geschäftsstelle. 

21.1 

Fachliche und personelle Leitung der 

Geschäftsstelle. 

Wie bisher 

 21.2 

Aktive Beteiligung bei der strategi-

schen Weiterentwicklung des Verban-

des 

21.2 

Aktive Beteiligung bei der strategi-

schen Weiterentwicklung des Verban-

des 

Wie bisher 

 21.3 21.3 Wie bisher 
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Aufbau und Pflege von Partnerschaf-

ten und Netzwerken 

Aufbau und Pflege von Partnerschaf-

ten und Netzwerken 

E Revisionsstelle 

 Artikel 22 Artikel 22  

Revisi-

ons-

stelle 

Die Revisionsstelle prüft die Jahres-

rechnung und den Vermögensstand 

des Verbands und seiner Solidaritäts-

werke. Sie verfasst einen schriftlichen 

Bericht zuhanden der Delegiertenver-

sammlung. Die Amtsperiode der Revi-

sionsstelle beträgt drei Jahre. Eine 

Wiederwahl ist möglich. 

Die Revisionsstelle prüft die Jahres-

rechnung und den Vermögensstand 

des Verbands und seiner Solidaritäts-

werke. Sie verfasst einen schriftlichen 

Bericht zuhanden der Delegiertenver-

sammlung. Die Amtsperiode der Revi-

sionsstelle beträgt drei Jahre. Eine 

Wiederwahl ist möglich. 

Wie bisher 

V. Finanzen 

 Artikel 23 Artikel 23  

Finanzi-

elle Mit-

tel 

Der SKF hat folgende Einnahmen: Der Frauenbund Schweiz hat fol-

gende Einnahmen: 

Änderung Name 

 23.1 

Jährliche Mitgliederbeiträge 

23.1 

Jährliche Mitgliederbeiträge 

Wie bisher 

 23.2 

Beiträge von kirchlichen und öffentli-

chen Institutionen 

23.2 

Beiträge von kirchlichen und öffentli-

chen Institutionen 

Wie bisher 

 23.3 

Erlös aus dem Verkauf von Publikatio-

nen und aus Projekten 

23.3 

Erlös aus dem Verkauf von Publikati-

onen und aus Projekten 

Wie bisher 

 23.4 

Zuwendungen und Legate 

23.4 

Zuwendungen und Legate 

Wie bisher 

 23.5 

Vermögenserträge 

23.5 

Vermögenserträge 

Wie bisher 

 Artikel 24 Artikel 24  

Ge-

schäfts-

jahr 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Ka-

lenderjahr. 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Ka-

lenderjahr. 

Wie bisher 

 Artikel 25 Artikel 25  

Ent-

schädi-

gungen 

Die Mitwirkung im Verbandsvorstand 

und in allen anderen Gremien erfolgt 

ehrenamtlich. Spesen, Sitzungspau-

schalen, sowie Entschädigungen für 

besonders arbeits- und zeitintensive 

Aufgaben werden vergütet und sind in 

einem separaten Reglement geregelt. 

Die Mitwirkung im Verbandsvorstand 

und in allen anderen Gremien erfolgt 

ehrenamtlich. Spesen, Sitzungspau-

schalen, sowie Entschädigungen für 

besonders arbeits- und zeitintensive 

Aufgaben werden vergütet und sind in 

einem separaten Reglement geregelt. 

Wie bisher 

VI.  Datenschutz 

  Artikel 26  

 Es werden von den Mitgliedern nur 

diejenigen Personendaten erhoben, 

die zur Erfüllung des Vereinszwecks 

Es werden von den Mitgliedern nur 

diejenigen Personendaten erhoben, 

die zur Erfüllung des Vereinszwecks 

notwendig sind. Zur Erfüllung des 

Wie bisher 
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notwendig sind. Zur Erfüllung des Ver-

einszwecks können Mitgliederdaten, 

namentlich der Name, die Adresse, die 

Telefonnummer sowie die E-Mail-Ad-

ressen an die zuständigen Ortsvereine 

und Kantonalverbände weitergegeben 

werden. Für die Bearbeitung von Per-

sonendaten gilt die schweizerische 

Datenschutzgesetzgebung sowie die 

Datenschutzerklärung auf frauen-

bund.ch. Diese gelten insbesondere 

auch für die Bearbeitung von Perso-

nendaten, über die der Frauenbund 

Schweiz aufgrund der automatischen 

Kollektivmitgliedschaft weiterer Ver-

bände und Ortsvereine verfügt. 

Vereinszwecks können Mitgliederda-

ten, namentlich der Name, die Ad-

resse, die Telefonnummer sowie die 

E-Mail-Adressen an die zuständigen 

Ortsvereine und Kantonalverbände 

weitergegeben werden. Für die Bear-

beitung von Personendaten gilt die 

schweizerische Datenschutzgesetz-

gebung sowie die Datenschutzerklä-

rung auf frauenbund.ch. Diese gelten 

insbesondere auch für die Bearbei-

tung von Personendaten, über die der 

Frauenbund Schweiz aufgrund der 

automatischen Kollektivmitgliedschaft 

weiterer Verbände und Ortsvereine 

verfügt. 

VII. Schlussbestimmungen 

 Artikel 26 Artikel 27  

Statu-

tenän-

derung 

Zur Änderung der Statuten bedarf es 

einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen 

der an der DV anwesenden Delegier-

ten. 

Zur Änderung der Statuten bedarf es 

einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen 

der an der DV anwesenden Delegier-

ten. 

Wie bisher 

 Artikel 27 Artikel 28  

Ver-

eins-

auflö-

sung 

Die DV kann die Auflösung des SKF 

beschliessen, wenn mindestens zwei 

Drittel der Kollektivmitglieder gemäss 

Art. 4. anwesend sind. Der Auflösung 

muss eine Zweidrittelmehrheit der an-

wesenden Delegierten zustimmen. 

Wird die erforderliche Anzahl anwe-

sender Mitglieder nicht erreicht, so ist 

eine ausserordentliche DV einzuberu-

fen. 

Die DV kann die Auflösung des Frau-

enbund Schweiz beschliessen, wenn 

mindestens zwei Drittel der Kollektiv-

mitglieder gemäss Art. 4. anwesend 

sind. Der Auflösung muss eine Zwei-

drittelmehrheit der anwesenden Dele-

gierten zustimmen. 

Wird die erforderliche Anzahl anwe-

sender Mitglieder nicht erreicht, so ist 

eine ausserordentliche DV einzuberu-

fen. 

Änderung Name 

 Artikel 28 Artikel 29  

Vermö-

gens- 

verwen-

dung 

Werden nach Auflösung des SKF ein-

zelne seiner Solidaritätswerke als ei-

genständige, gemeinnützige Institutio-

nen weitergeführt, so wird ihnen das 

Vereinsvermögen zugeführt. Ansonsten 

ist das nach Bezahlung aller Verbind-

lichkeiten verbleibende Vermögen ge-

mäss Beschlüssen der DV für Zwecke 

bzw. Aufgaben in Gesellschaft, Staat 

und Kirche sowie insbesondere für 

Fraueninteressen zu verwenden oder 

zweckgebunden an gemeinnützige Or-

ganisationen zu übertragen, die sich mit 

diesen Aufgaben befassen. 

Werden nach Auflösung des Frauen-

bund Schweiz einzelne seiner Solidari-

tätswerke als eigenständige, gemein-

nützige Institutionen weitergeführt, so 

wird ihnen das Vereinsvermögen zuge-

führt. Ansonsten ist das nach Bezah-

lung aller Verbindlichkeiten verblei-

bende Vermögen gemäss Beschlüssen 

der DV für Zwecke bzw. Aufgaben in 

Gesellschaft, Staat und Kirche sowie 

insbesondere für Fraueninteressen zu 

verwenden oder zweckgebunden an 

gemeinnützige Organisationen zu 

übertragen, die sich mit diesen Aufga-

ben befassen. 

Änderung Name 

 Diese Statuten wurden von der Dele-

giertenversammlung am 23. Mai 2025 

in Visp (VS) angenommen. 

Diese Statuten wurden von der Dele-

giertenversammlung am 30. Mai 2026 

in Weinfelden (TG) angenommen. 

Wie bisher, aber 

neues Datum 

und Ort 
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Luzern, März 2026 

Entwurf basiert auf dem Antrag auf Namensänderung durch den Verbandsvorstand. 

 


